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Sachverhalt:

A.
Mit Eingabe vom 28. Januar 2008 erhoben die X._______ AG und die 
Y._______  AG  (nachfolgend  die  Beschwerdeführerinnen),  beide 
Gründerinnen  der  zwar  konstituierten,  aber  noch  nicht  im 
Handelsregister  eingetragenen  Personalvorsorgestiftung  P._______ 
(nachfolgend  die  Sammelstiftung),  beim  Bundesverwaltungsgericht 
eine Rechtsverzögerungsbeschwerde gegen das Bundesamt für Sozi-
alversicherungen (nachfolgend das BSV oder die Vorinstanz) und be-
antragten, dieses sei anzuweisen, die Aufsicht über die in Gründung 
befindliche Sammelstiftung mittels  einer  beschwerdefähigen,  die Be-
dingungen und deren Rechtsgrundlagen explizit nennenden Verfügung 
zu übernehmen oder abzulehnen. Des Weiteren beantragten sie, der 
entstandene Schaden, der direkt aus der Verzögerung des Marktein-
tritts um ein Jahr entstanden ist, sei vom BSV zu ersetzen.

Als Begründung dieser Anträge machten die Beschwerdeführerinnen 
im  Wesentlichen  geltend,  dass  sie  beide  sowie  die  Treuhandfirma 
Z._______ AG beabsichtigt hätten, auf den 1. Januar 2008 unter dem 
Namen  Personalvorsorgestiftung  P._______  eine  autonome 
Sammelstiftung  in  Betrieb  zu  nehmen,  welche  sich  primär  an  KMU 
richten würde. Anfangs Mai 2007 sei im Hinblick auf die Gründung die-
ser Sammelstiftung dem hierfür  zuständigen BSV eine umfangreiche 
Dokumentation  zugestellt  worden,  die  nach  einer  Besprechung  mit 
dem BSV, anlässlich welcher dieses keine allgemeinen Einwände an-
gebracht habe, anfangs Juni in überarbeiteter Form nochmals einge-
reicht worden sei. In den darauf folgenden Monaten habe das BSV so-
dann  die  Anpassung  einzelner  Unterlagen  verlangt,  welche  jeweils 
ohne Verzug nachgereicht worden seien. Mittlerweile sei die Sammel-
stiftung im September 2007 konstituiert worden, worauf die Beschwer-
deführerinnen das BSV baten,  das Gesuch rasch zu behandeln und 
eine  Verfügung  betreffend  Aufsichtsübernahme  zu  erlassen.  Mit 
Schreiben vom 7. und 28. November 2007 habe das BSV - leider nicht 
in  Form  einer  beschwerdefähigen  Verfügung  -  die  Bedingungen  für 
eine Aufsichtsübernahme genannt und weitere, umfangreiche, in den 
Vorgesprächen nie erwähnte Dokumente einverlangt. Für den Markt-
eintritt  der Sammelstiftung auf  den 1. Januar 2008 sei  es jedoch zu 
spät gewesen und diese Verspätung habe einen direkten wirtschaftli-
chen Schaden von Fr. 57'246.90 verursacht (act. 1).
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B.
Mit Vernehmlassung vom 7. April  2008 beantragte die Vorinstanz die 
Abweisung des Beschwerdeantrages um Erlass  einer  Verfügung be-
treffend  Übernahme  resp.  Ablehnung  der  Aufsicht  über  die  sich  in 
Gründung  befindliche  Sammelstiftung  sowie  Nichteintreten  auf  den 
Beschwerdeantrag  hinsichtlich  des  Schadenersatzes  infolge 
Rechtsverzögerung.

Zur Begründung trug die Vorinstanz im Wesentlichen vor, dass sie sich 
in diesem Rechtsstreit zunächst einmal an den vom Bundesrat erlas-
senen  Weisungen  über  die  Voraussetzungen  für  die  Gründung  von 
Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen vom 10. Juni 2005 orientie-
re. In diesem Rahmen hätten ihre Vertreter anlässlich der ersten Be-
sprechung vom 22. Mai 2007 mit den Beschwerdeführerinnen grund-
sätzliche Probleme angesprochen; so habe die zu gründende Sammel-
stiftung Merkmale sowohl einer Vorsorgestiftung als auch einer Anla-
gestiftung  aufgewiesen  und  es  seien  mögliche  Interessenskonflikte 
zwischen der Stiftung und dem Stiftungsrat  infolge Doppelfunktionen 
einzelner Mitglieder aufgezeigt worden. Des Weiteren habe die Vorins-
tanz die Beschwerdeführerinnen laufend über die einzelnen Prüfungs-
resultate  informiert.  Sowohl  in  einer  Mailnachricht  vom  4.  Oktober 
2007 als auch im Schreiben vom 28. November 2007 habe die Vorins-
tanz  die  Beschwerdeführerinnen  darauf  hingewiesen,  dass  sie  erst 
dann  über  die  Aufsichtsübernahme  verfügen  könne,  wenn  gewisse 
Voraussetzungen erfüllt seien, so der Nachweis eines genügenden An-
fangsvermögens, einer Bank- oder Versicherungsgarantie von mindes-
tens Fr. 500'000.-- und einer Versicherungsrückdeckung. Bis heute sei-
en  diese  Voraussetzungen  nicht  erfüllt  worden,  so  dass  auch  keine 
entsprechende Verfügung habe erlassen werden können. Hauptprob-
lem sei der Interessenskonflikt zwischen dem Stiftungsrat, in dem Mit-
glieder der Beschwerdeführerinnen Einsitz hätten nehmen sollen, und 
den Beschwerdeführerinnen selbst, welche gleichzeitig Geschäftsfüh-
rerin respektive Anlageberaterin der Sammelstiftung gewesen wären. 
Zuletzt  sei  dieses Problem anlässlich der Besprechung vom 15. No-
vember 2007 angesprochen und eine Lösungsmöglichkeit mit dem stu-
fenweisen Rücktritt  der genannten Firmen aus dem Stiftungsrat skiz-
ziert worden, welche anschliessend von der Vorinstanz in ihrem Sch-
reiben vom 28. November 2007 bestätigt worden sei. Nicht die Arbeits-
weise der  Vorinstanz  sei  der  Grund für  die  Verzögerungen,  sondern 
die fehlenden Voraussetzungen von Seiten der Sammelstiftung. Des-
halb  könne  die  Vorinstanz  (noch)  keine  Verfügung  betreffend 
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Aufsichtsübernahme erlassen. Auch könne sie eine solche weder for-
mell  ablehnen,  da die  Sammelstiftung augenscheinlich  national  tätig 
sein  werde,  noch  verweigern,  da  die  Beschwerdeführerinnen  nie  in 
Aussicht gestellt hätten, sie würden die noch fehlenden Voraussetzun-
gen nie erfüllen. Schliesslich hätten die Beschwerdeführerinnen nie die 
Notwendigkeit  der erwähnten Voraussetzungen bestritten  oder  deren 
Rechtsgrundlage  in  Frage  gestellt,  so  dass  für  die  Vorinstanz  auch 
kein Grund bestehe, hierüber eine Feststellungsverfügung zu erlassen. 
Im Übrigen wies die Vorinstanz darauf hin, dass die Aufsicht in einem 
vergleichbaren  Fall  im  selben  Zeitraum  habe  übernommen  werden 
können, da die betroffene Sammelstiftung die Voraussetzungen recht-
zeitig erfüllt habe (act. 3).

C.
Mit  Replik  vom 9.  Mai  2008  bestätigten  die  Beschwerdeführerinnen 
ihre Anträge und deren Begründung. Zudem machten sie im Wesentli-
chen geltend, dass die Vorinstanz ihr Anliegen nicht erkannt habe, die 
Rechtsgrundlagen für die verlangten Voraussetzungen und Bedingun-
gen für die Aufsichtsübernahme zu nennen und ihnen die Gelegenheit 
zu  geben,  allfällige  divergierende Meinungen zur  Zulässigkeit  dieser 
Voraussetzungen  und  Bedingungen  gerichtlich  beurteilen  zu  lassen. 
Eine Verfügung erst nach dem Eintrag der Sammelstiftung im Handels-
register sei zu spät und verunmögliche ein wirtschaftlich vertretbares 
Vorgehen durch Beschwerdeführerinnen. Würde nämlich erst nach der 
Gründung  erkannt,  dass  bei  der  Sammelstiftung  die  Bedingungen 
nicht erfüllt seien, müsste sie wieder liquidiert werden. Deshalb müsse 
die  Rechtmässigkeit  dieser  Bedingungen vorher  geklärt  werden. Die 
von der Vorinstanz genannten materiellen Differenzen und insbeson-
dere  der  genannte  Interessenskonflikt  seien  nicht  Gegenstand  des 
vorliegenden Beschwerdeverfahrens, in welchem es einzig um die Ver-
zögerung und um den wirtschaftlichen Schaden gehe. Was die Voraus-
setzungen  des  Anfangsvermögens  und  der  Bankgarantie  über  Fr. 
500'000.-- anbelange, so seien sie vorgelegen respektive zur Edition 
offeriert.  Dies  sei  nur  ein  unbehelflicher  Vorwand  von  Seiten  der 
Vorinstanz, denn den Beschwerdeführerinnen sei es nie um diese Vor-
aussetzungen  gegangen,  sondern  um  die  materiellen  Bedingungen 
wie die Besetzung von Stiftungsratspositionen. Diese materiellen Vor-
aussetzungen würde die Vorinstanz bei bestehenden Stiftungen auch 
nicht durchsetzen. Es wäre für die Beschwerdeführerinnen wirtschaft-
lich unsinnig gewesen, die Sammelstiftung zu gründen, um damit erst 
eine  beschwerdefähige  Verfügung  zu  erhalten. Im  Übrigen  habe  die 
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Vorinstanz  im  von  ihr  als  Beispiel  angeführten,  vergleichbaren  Fall 
dem Handelsregister die Aufsichtsübernahme lediglich bestätigt. Also 
müsse sie vorher darüber verfügt haben. Zur Zeit  werde das Projekt 
eingestellt,  bis  das  Bundesverwaltungsgericht  die  vorliegende  Be-
schwerde behandelt habe (act. 5).

D.
Mit  Duplik  vom 12. August  2008  bestätigte  die  Vorinstanz  ihrerseits 
ihre Anträge und die Begründung ihrer Vernehmlassung. Zudem wie-
derholte  sie  ihren hauptsächlichen Standpunkt,  wonach die von den 
Beschwerdeführerinnen  geforderte  Registrierung  und  Aufsichtsüber-
nahmeverfügung  nicht  erfolgt  sei,  weil  die  Sammelstiftung  bis  zum 
heutigen Tag die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllt habe. 
So habe etwa eine Bankgarantie nicht vorgelegen (act. 10).

E.
Den mit Zwischenverfügung vom 20. Mai 2008 vom zuständigen Inst-
ruktionsrichter  geforderten  Kostenvorschuss  von  Fr.  2'500.--  ist  von 
den Beschwerdeführerinnen innert der gesetzten Frist einbezahlt wor-
den (act. 6, 8).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss  Art.  31  des  Verwaltungsgerichtsgesetzes  vom  17.  Juni 
2005 (VGG, SR 173.32)  beurteilt  das Bundesverwaltungsgericht  Be-
schwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 
20.  Dezember  1968  über  das  Verwaltungsverfahren  (VwVG,  SR 
172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Dazu ge-
hören die Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereiche der berufli-
chen Vorsorge nach Art. 74 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 
1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsor-
ge (BVG, SR 831.40),  dies in Verbindung mit Art. 33 lit. i  VGG. Eine 
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt in casu nicht vor.

1.2 Eine  Verfügung  als  Beschwerdeobjekt  ist  vorliegend  allerdings 
nicht vorhanden. Die Eingabe der Beschwerdeführerinnen ist aber als 
Rechtsverweigerungs-  bzw.  Rechtsverzögerungsbeschwerde  zu  be-
handeln, zumal das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer 
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anfechtbaren Verfügung gleich  wie  eine Verfügung angefochten wer-
den kann und damit dem Erlass einer Verfügung gemäss Art. 5 VwVG 
gleichgestellt ist (Art. 46a VwVG).

1.3 Das  förmliche  Rechtsmittel  der  Rechtsverweigerungs-  bzw. 
Rechtsverzögerungsbeschwerde  wird  an  die  Rechtsmittelinstanz  ge-
richtet,  welche  zuständig  wäre,  wenn  eine  Verfügung  der  angeblich 
säumigen  Verwaltungsbehörde  beanstandet  würde  (ALFRED 
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege 
des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 722).

Das Bundesverwaltungsgericht  ist  demnach im vorliegenden Fall  zu-
ständig.

2.
Die Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerde ist ak-
zessorisch zum Hauptverfahren, weshalb sich die Beschwerdebefug-
nis nach der Legitimation im Hauptverfahren richtet. Demnach ist zur 
Beschwerde  berechtigt,  wer  vor  der  Vorinstanz  am Verfahren  teilge-
nommen hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG), durch die angefochtene Ver-
fügung  besonders  berührt  ist  (Art.  48  Abs. 1  Bst.  b  VwVG) und ein 
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 
48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Vorliegend ist die am 13. September 2007 mit 
öffentlicher Urkunde errichtete und am 18. September 2007 konstitu-
ierte Sammelstiftung selbst zur Rechtsverweigerungs- bzw. Rechtsver-
zögerungsbeschwerde nicht legitimiert, da sie noch nicht im Handels-
register  eingetragen ist,  zumal  erst  dieser  Eintrag bei  einer  Stiftung 
konstitutiven Charakter hat  und der Stiftung die Rechtspersönlichkeit 
und  damit  die  Partei-  und  Prozessfähigkeit  verleiht  (Art.  52  Abs.  1 
ZGB;  TUOR/SCHNYDER/SCHMID,  Das Schweizerische Zivilgesetzbuch,  13. 
Auflage, § 17 N. 2 S. 168). Demgegenüber sind die Beschwerdeführe-
rinnen als Gründerinnen der Sammelstiftung vorliegend ohne Zweifel 
beschwerdelegitimiert.

Die Anforderungen an die Form der Beschwerde sind erfüllt. Nachdem 
auch der einverlangte Kostenvorschuss geleistet worden ist, ist auf die 
Beschwerde einzutreten.

3.

3.1 Die  Beschwerdeführerinnen  machen  vorliegend  in  ihrer  als 
Rechtsverzögerungsbeschwerde bezeichneten Eingabe insbesondere 
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geltend, dass sie - im Rahmen der Gründung und Inbetriebnahme der 
BVG-Sammelstiftung - von der Vorinstanz den Erlass einer Verfügung 
über  die  Voraussetzungen  und  Bedingungen  für  eine  Aufsichtsüber-
nahme verlangt und erwartet hätten. Demgegenüber sieht die Vorins-
tanz nicht ein, dass sie eine Aufsichtsübernahme hätte verfügen kön-
nen, zumal die Beschwerdeführerinnen bislang die gesetzlichen Vor-
aussetzungen  (Anfangsvermögen,  Bankgarantie,  Versicherungsrück-
deckung) hierfür nicht erfüllt hätten. Andererseits habe sie eine solche 
auch nicht  ablehnen oder  verweigern können,  da sie die zuständige 
Behörde zu sein scheine, falls die Sammelstiftung einmal die Voraus-
setzungen für eine Aufsichtsübernahme erfülle, und die Beschwerde-
führerinnen nie in Aussicht gestellt habe, dass sie die genannten Vor-
aussetzungen nie erfüllen werde. Schliesslich habe keine Notwendig-
keit  bestanden,  eine Feststellungsverfügung zu erlassen,  da die Be-
schwerdeführerinnen  die  Notwendigkeit  dieser  drei  Voraussetzungen 
nicht bestreite.

3.2 Das Verbot der Rechtsverweigerung bzw. Rechtsverzögerung wird 
verletzt,  wenn eine Gerichts-  oder Verwaltungsbehörde untätig bleibt 
oder  das  gebotene  Handeln  über  Gebühr  hinauszögert,  obwohl  sie 
zum Tätigwerden verpflichtet wäre. Eine Rechtsverweigerung ist somit 
nur dann möglich, wenn ein Anspruch der Privaten auf Behandlung ih-
rer Begehren besteht (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich Basel Genf 2006, S. 356, 
Rz. 1657).  Von  Rechtsverweigerung  oder  Rechtsverzögerung  kann 
nicht  schon  dann  die  Rede  sein,  wenn  eine  Behörde  eine  Eingabe 
nicht sofort behandelt. Rechtsverzögerung ist nur gegeben, wenn sich 
die zuständige Behörde zwar bereit zeigt, den Entscheid zu fällen, ihn 
aber nicht binnen der Frist trifft, welche nach der Natur der Sache und 
nach der Gesamtheit der übrigen Umstände noch als angemessen er-
scheint (a.a.O., Rz 1658).

3.3 Im vorliegenden Beschwerdeverfahren verlangen die Beschwerde-
führerinnen von der Vorinstanz - im Rahmen des Aufsichtsübernahme-
verfahrens mit Blick auf die Inbetriebnahme einer BVG-Sammelstiftung 
– den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung über die Übernahme 
oder  die  Ablehnung  der  Aufsicht  über  die  in  Gründung  befindliche 
Sammelstiftung  unter  Angabe  der  Bedingungen  der  Rechtsgrundla-
gen, eine Verfügung, welche jene bisher nicht erlassen hat und im ak-
tuellen Stadium auch nicht zu erlassen beabsichtigt. Somit stellt  sich 
einzig die Frage, ob sie unrechtmässig den Erlass einer diesbezügli-
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chen  Verfügung  verweigert  hat,  womit  im  Grunde  genommen  nicht 
eine Rechtsverzögerung, sondern eine Rechtsverweigerung behauptet 
und gerügt wird. Diese Frage ist nun zu prüfen.

4.

4.1 Die Vorinstanz stellt sich wie gesagt auf den Standpunkt, dass sie 
im jetzigen Verfahrensstand gestützt auf die bundesrätliche Weisungen 
über  die  Voraussetzungen  für  die  Gründung  von  Sammel-  und  Ge-
meinschaftseinrichtung vom 10. Juni 2005 (Bundesblatt 2005-1187, S. 
4233 ff.; nachfolgend die Weisungen) nicht verpflichtet sei, eine förmli-
che  Verfügung  über  die  Aufsichtsübernahme,  deren  Ablehnung  oder 
Verweigerung, oder über die Feststellung der notwendigen Vorausset-
zungen für  die  Aufsichtsübernahme zu erlassen,  weil  dies  entweder 
verfrüht  sei  oder  weil  die  jeweiligen Bedingungen nicht  erfüllt  seien. 
Damit liege keine Rechtsverweigerung vor (vgl. KÖLZ/HÄNER, a.a.O. Rz. 
719).

4.2 Verwaltungsweisungen – und als solche sind die genannten bun-
desrätlichen Weisungen zu qualifizieren - richten sich an die Durchfüh-
rungsstellen (hier an die BVG-Aufsichtsbehörden) und sind für das Ge-
richt  zwar  nicht  verbindlich. Dieses  soll  sie  bei  seiner  Entscheidung 
aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall  angepasste und 
gerecht  werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestim-
mungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund 
von Verwaltungsweisungen  ab,  wenn  diese eine  überzeugende Kon-
kretisierung  der  rechtlichen  Vorgaben  darstellen.  Insofern  wird  dem 
Bestreben der  Verwaltung,  durch interne Weisungen eine rechtsglei-
che Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (Urteil 
des BGer 9C_214/2008 vom 31. Juli 2008 E. 1.4 mit Hinweisen; BGE 
132 V 121 E. 4.4, 200 E. 5.1.2).

Zweck der genannten bundesrätlichen Weisungen ist es, das einheitli-
che Vorgehen der Aufsichtsbehörden bei der Gründung von Sammel- 
und Gemeinschaftseinrichtungen zu sichern und eine tragfähige Start-
phase zu ermöglichen, damit Einbussen für die Destinatäre und den 
Sicherheitsfonds vermieden werden können (vgl. Weisungen Ziff. 1). 
Die  Weisungen  unterscheiden  zwischen  einer  Vorprüfungsphase,  in 
welcher die Aufsichtsbehörde die notwendigen Unterlagen und Nach-
weise für den Erlass der Verfügung zur Aufsichtsübernahme und allfäl-
ligen Registrierung vor dem Gründungsakt  zur Vorprüfung anfordert. 
Falls die Vorsorgeeinrichtung ohne Vorprüfung schon im Handelsregis-
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ter eingetragen ist  und die Unterlagen ungenügend oder die Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind, verfügt die Aufsichtsbehörde die Aufsichts-
übernahme, um Massnahmen zur Behebung der Mängel anzuordnen 
oder allenfalls die Aufhebung oder die Liquidation der Vorsorgeeinrich-
tung zu verfügen (Weisungen Ziff. 3). In einer zweiten Phase wird die 
sogenannte  Verfügung  zur  Aufsichtsübernahme  erlassen,  wobei  die 
Aufsichtsbehörde spätestens dann das Vorhandensein eines genügen-
den  Anfangsvermögens,  einer  unwiderruflichen,  nicht  abtretbaren 
Bankgarantie sowie einer Versicherungsrückdeckung prüft (Weisungen 
Ziff. 4). Die Aufsichtsbehörde verlangt von der Vorsorgeeinrichtung na-
mentlich auch verschiedene Nachweise betreffend die Organe und die 
Organisation (Weisungen Ziff. 5).

4.3

4.3.1 Wenn die Beschwerdeführerinnen mit der Beschwerde beantra-
gen, die Vorinstanz habe die Aufsicht mittels einer Verfügung, welche 
ausdrücklich die Bedingungen und deren Rechtsgrundlage nennt,  zu 
übernehmen oder abzulehnen, und wenn sie ihr Anliegen in ihrer Rep-
lik präzisieren, es gehe ihnen insbesondere darum, die Möglichkeit zu 
erhalten,  allfällige divergierende Meinungen zur Zulässigkeit der Vor-
aussetzungen und Bedingungen für eine Aufsichtsübernahme gericht-
lich beurteilen zu lassen, dann stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz 
dieses prozessuale Anliegen gebührend berücksichtigt hat.

4.3.2 Die Weisungen sehen den Erlass einer sogenannten „Verfügung 
zur Aufsichtsübernahme“ bei einer wie vorliegend noch nicht im Han-
delsregister eingetragenen Sammeleinrichtung erst nach einer durch-
geführten Vorprüfung der notwendigen Unterlagen und Nachweise vor. 
Nur bei ohne Vorprüfung im Handelsregister eingetragenen Einrichtun-
gen  verfügt,  wie  bereits  ausgeführt,  die  Aufsichtsbehörde  die  Auf-
sichtsübernahme. Da das Vorprüfungsverfahren im vorliegenden Fall 
noch nicht abgeschlossen werden konnte, hat die Vorinstanz die Auf-
sichtsübernahme tatsächlich nicht verfügen können. Auch eine Ableh-
nung  oder  Verweigerung  derselben  wäre  verfrüht,  da  hierfür  die 
Grundlagen fehlen.

4.3.3 Hingegen stellt  sich offensichtlich  die  Frage der  Feststellungs-
verfügung gemäss Art. 25 VwVG, welche die Vorinstanz auf die drei in 
Ziffer 4 der Weisungen genannten Voraussetzungen des Anfangsver-
mögens (Ziff. 41),  der Bankgarantie (Ziff. 42) und der Versicherungs-
rückdeckung (Ziff. 43)  reduziert  hat,  und davon ausgeht,  dass diese 
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von den Beschwerdeführerinnen nicht in Frage gestellt worden seien, 
womit auch keine feststellende Verfügung erlassen werden könne. Es 
bestehen vorliegend aber nachweislich Differenzen bezüglich den An-
forderungen an die Organe und die Organisation der Sammelstiftung, 
welche Gegenstand von Ziffer 5 der Weisungen bilden. Da das Vorprü-
fungsverfahren deswegen blockiert ist, ist zu prüfen, ob die Vorinstanz 
nicht doch eine beschwerdefähige Feststellungsverfügung hätte erlas-
sen müssen über die besonderen Anforderungen an die Organe und 
Organisation im Sinne von Ziffer 5 der Weisungen und über ihren Be-
fund, dass die bislang eingereichten Unterlagen diesen Anforderungen 
nicht genügen.

4.3.4 Durch  die  feststellende  Verfügung  werden  zwar  keine  neuen 
Rechte und Pflichten begründet, geändert oder aufgehoben. Immerhin 
dient sie der Klärung der Rechtslage, indem das Bestehen, das Nicht-
bestehen  oder  der  Umfang von verwaltungsrechtlichen  Rechten und 
Pflichten verbindlich festgestellt wird. Genau dies schreibt Art. 25 Abs. 
1  VwVG vor. Dem  Begehren  um eine  Feststellungsverfügung  ist  zu 
entsprechen, wenn der Gesuchsteller ein schutzwürdiges, rechtliches 
oder tatsächliches Interesse nachweist, das nicht durch eine rechtsge-
staltende Verfügung gewahrt werden kann. Besonderheiten gelten im 
Steuerrecht, wo die Feststellungsverfügung von Bedeutung ist (Art. 25 
Abs. 2 VwVG; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 895; BGE 129 III 503; 
VPB 69 [2005] Nr. 83).

4.3.5 Im vorliegenden Fall kommt das Gericht zum Schluss, dass die 
besondere  Konzeption  des  Aufsichtsübernahmeverfahrens mit  einem 
vorgelagerten Vorprüfungsverfahren für noch nicht im Handelsregister 
eingetragene Stiftungen es den Gründern überlässt, ob diese die Vor-
prüfung  durch  Anmeldung  im  Handelsregister  umgehen  wollen  oder 
nicht;  je  nachdem besteht  ein  unmittelbarer  Anspruch  auf  eine  Auf-
sichtsübernahme oder nicht. Diese besondere Konstellation zeigt auf, 
dass die Beschwerdeführerinnen mindestens ein wirtschaftliches Inter-
esse aufgezeigt haben, die Rechtslage hinsichtlich den Anforderungen 
an die Stiftungsorgane und die Organisation mit Blick auf mögliche In-
teressenskonflikte noch im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens zu klä-
ren: die  Beschwerdeführerinnen möchten nämlich  verhindern,  Ausla-
gen zu tätigen, auf die Gefahr hin, dass die Sammelstiftung in einem 
späteren Zeitpunkt wieder liquidiert werden muss, nur weil sie Bedin-
gungen  nicht  erfüllt  haben,  deren  Rechtmässigkeit  sie  teilweise  be-
streiten.  Insofern  besteht  ein  Feststellungsinteresse  und  hat  die 

Seite 10



C-582/2008

Vorinstanz demnach zu Unrecht den Erlass einer Feststellungsverfü-
gung über diese Frage verweigert.

In diesem Umfang ist die Beschwerde demzufolge gutzuheissen. Die 
Vorinstanz  wird  angewiesen,  im  Sinne  der  Erwägung  4.3  eine  be-
schwerdefähige Feststellungsverfügung zu erlassen.

5.
Die  Beschwerdeführerinnen  machen  weiter  noch  Schadenersatzan-
sprüche  infolge  der  Rechtsverzögerung  (recte:  Rechtsverweigerung) 
geltend. Allfällige Staatshaftungsansprüche sind jedoch nicht im vorlie-
genden  Beschwerdeverfahren  geltend  zu  machen,  sondern  bei  der 
durch die Verordnung zum Verantwortlichkeitsgesetz vom 30. Dezem-
ber 1958 (Sr 170.321) bezeichneten Behörde ( HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
a.a.O., Rz. 2301).

Demzufolge kann auf den Antrag auf Zusprechung von Schadenersatz 
nicht eingetreten werden.

6.

6.1 Da die Beschwerdeführerinnen infolge Nichteintreten auf ein Be-
schwerdebegehren teilweise unterliegt, haben sie nur ermässigte Ver-
fahrenskosten zu übernehmen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Diese werden 
gemäss dem Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und 
Entschädigungen  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  (VGKE, 
173.320.2)  auf  Fr. 1'000.--  festgelegt. Gemäss Art.  63  Abs. 2 VwVG 
werden Vorinstanzen keine Verfahrenskosten auferlegt.

6.2 Den nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerinnen wird kei-
ne Parteientschädigung zugesprochen,  zumal  ihnen auch keine ver-
hältnismässig hohe Kosten entstanden sind (Art. 7 Abs. 4 VGKE). 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die  Beschwerde  wird  teilweise  gutgeheissen,  soweit  darauf 
eingetreten werden kann.

2.
Die  Sache  geht  an  die  Vorinstanz  zum  Erlass  einer  Feststellungs-
verfügung im Sinne der Erwägung 4.3.

Seite 11



C-582/2008

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführerin-
nen auferlegt und mit dem von diesen geleisteten Kostenvorschuss (Fr. 
2'500.--) verrechnet. Die Differenz von Fr. 1'500.-- wird ihnen zurücker-
stattet.

4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an: 

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Alberto Meuli Jean-Marc Wichser

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht,  Schweizerhofquai  6,  6004  Luzern,  Beschwerde  in 
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. 
und 100 des Bundesgerichtsgesetzes  vom 17. Juni  2005 [BGG, SR 
173.110]). Die Rechtsschrift  ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und 
die  Unterschrift  zu  enthalten.  Der  angefochtene  Entscheid  und  die 
Beweismittel  sind,  soweit  sie  der  Beschwerdeführer  in  Händen  hat, 
beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand:
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